
1. Die am Umzug teilnehmenden Wagen müssen so gestaltet werden, dass die Seitenverkleidungen höchstens 20 cm über
dem Boden enden und die Räder so gegenüber den Zuschauem gesicfiert sind.

2. Die Fahzeuge sind so zu gestalten, dass auch bei schnellem Anziehen der Zugmaschine das Herabfallen von Perso-
nen verhindert wird. Die Fahzeuge müssen den Bestimmungen zur Beförderung von Personen entsprechen, d.h. dass ge-

nügend hohe Geländer banv. Lehnen über die Bodenfläc*re (Sitrfläche) hinausragen, damit ein Herabfallen von Mitfahrem
auszuschließen ist.

3. Besondere Vorsicht bei Verwendung von Tiefladern! Die Räder des Tiefladers müssen so verkleidet sein, dass die
Verkleidung fast den Boden beruhrt und die gesamte Verkleidung von Vorder- und Hinterrad im Grundriss ein Rechteck
bildet.

4. Laut §22 der Straßenverkehrsordnung dürfen Umzugswagen eine Gesamthöhe von 4,00m und eine Gesamtbrcite
von 2,50rn nicfrt iiberschreiten. (Das Bertihren von Oberleitungen mit ausgestreckter Hand muss ausgeschlossen sein!)
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Vorbemerkungen

Für alle Fahzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, gelten grundsäElich die einschlägigen Regelungen
des Straßenverkehrsrechts - insbesondere die Vorscfrriften der SI\ZO und SIVO sowie die diese ergänzenden Regelun-
gen.

Durch die *Zweite Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften" vom 28. Februar 1989 (2.

StVR-Ausnahme.VO) sind jedoch unter bestimmten VorausseEungen Ausnahmen von der SI\ZO, §VO und der Fahrer-
laubnis Verordnung zugelassen.

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit einheitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im Rahmen
dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahzeuge durch den amtlich anerkannten Sachverständigen sichezustellen und
den Betreibern und Benu?ern dieser Fahzeuge Hinweise für den sicheren Betrieb zu geben. Nach Anhörung der zustän-
digen obersten Landesbehörden gebe ich nachstehend den Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich

Das Merkblatt gilt entsprechend der2. StVR-Ausnahme-VO

r für alle Fahzeuge, wenn sie auf örUichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden.

r ftir Zugmaschinen, wenn sie

. l. auförtlichen Brauchtumsveranstaltungen,
2. ftir nictrt gewerbsmäß§ durchgefiihrte Altmaterialsammlungen oder Landscftaftssäuberungsaktionen,
3. zu Feuerwehreinsätzen oder Feuenrvehrübungen,
4. ltir Feldrundfahrten oder ähnliche Einsätze,
5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anlässen verwendet werden.

Ftir gewerbsmäßige Personenbeförderungen auch z. B. bei Stadtrundfahrten etc. mit besonderen Fahzeugkombinatio-
nen wurde ein eigenes "Merkblatt zur Begutachtung von Zugkombinationen zur Personenbeförderung und zur Erteilung
von erforderlichen Ausnahmegenehmigungen" (VkBI. 1998, S.1?35) veröffentlicht.


